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Jahreserhebung über die Abgabe von  
Mineralölprodukten für das Jahr 2022 071

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung 
der Fragen die  Erläuterungen zu 1  bis 4   
auf Seite 4 in dieser Unterlage.

Meldung erfolgt für folgendes Unternehmen  

WZ-Nummer (WZ2008) Identnummer (Unternehmen) 
(bei Rückfragen bitte angeben)

Abgabe von Heizölen

Insgesamt = Summe Teil A

Heizöl leicht Heizöl schwer

in 1 000 Litern

Abgabe an
 Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und in  
 der Gewinnung von Steinen und Erden  ................................................ 01

 Energieversorgungsunternehmen  ....................................................  1 02

 Küsten- und Binnenschifffahrt  ...............................................................  03

 Haushaltskunden (einschließlich Wohnungsgesellschaften)  ......... 2 04

 Sonstige Letztverbraucher  ................................................................  3 05

 Letztverbraucher insgesamt  .............................................................  4 06

Abgabe von Flugkraftstoffen
Insgesamt = Summe Teil B

in 1 000 Litern

Abgabe von

 Flugturbinenkraftstoff (Jet A-1)  ...................................................... 01

 Flugbenzin (AvGas)  ...................................................................... 02

 Ottokraftstoff (MoGas)  .................................................................. 03

 Dieselkraftstoff  ............................................................................. 04

 Sonstige  ...................................................................................... 05

Statistisches Landesamt
des Freistaates Sachsen 
344 - bilanzen 
Macherstraße 63 
01917 Kamenz 
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A Abgabe von Heizölen nach Bundesländern

Abgabe von Heizölen

Bundesland Bundesland

Heizöl leicht Heizöl schwer Heizöl leicht Heizöl schwer

in 1 000 Litern in 1 000 Litern

Abgabe an
 Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe,  
 im Bergbau und in der Gewinnung 
 von Steinen und Erden  ............................. 01

 Energieversorgungsunternehmen  .....  1 02

 Küsten- und Binnenschifffahrt  ................. 03

 Haushaltskunden (einschließlich  
 Wohnungsgesellschaften)  ..................  2 04

 Sonstige Letztverbraucher  .................  3 05

 Letztverbraucher insgesamt  ..............  4 06

Abgabe von Heizölen

Bundesland Bundesland

Heizöl leicht Heizöl schwer Heizöl leicht Heizöl schwer

in 1 000 Litern in 1 000 Litern

Abgabe an
 Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe,  
 im Bergbau und in der Gewinnung 
 von Steinen und Erden  ............................. 01

 Energieversorgungsunternehmen  .....  1 02

 Küsten- und Binnenschifffahrt  ................. 03

 Haushaltskunden (einschließlich  
 Wohnungsgesellschaften)  ..................  2 04

 Sonstige Letztverbraucher  .................  3 05

 Letztverbraucher insgesamt  ..............  4 06

Abgabe von Heizölen

Bundesland Bundesland

Heizöl leicht Heizöl schwer Heizöl leicht Heizöl schwer

in 1 000 Litern in 1 000 Litern

Abgabe an
 Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe,  
 im Bergbau und in der Gewinnung 
 von Steinen und Erden  ............................. 01

 Energieversorgungsunternehmen  .....  1 02

 Küsten- und Binnenschifffahrt  ................. 03

 Haushaltskunden (einschließlich  
 Wohnungsgesellschaften)  ..................  2 04

 Sonstige Letztverbraucher  .................  3 05

 Letztverbraucher insgesamt  ..............  4 06

Identnummer (Unternehmen) 
(bei Rückfragen bitte angeben)

Für weitere Bundesländer bitte Seite kopieren.
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B Abgabe von Flugkraftstoffen nach Bundesländern

Abgabe von Flugkraftstoffen

Bundesland Bundesland

in 1 000 Litern in 1 000 Litern

Abgabe von

 Flugturbinenkraftstoff (Jet A-1) ................. 01

 Flugbenzin (AvGas)  ................................. 02

 Ottokraftstoff (MoGas)  ............................. 03

 Dieselkraftstoff  .........................................  04

 Sonstige Flugkraftstoffe
 Bitte benennen.

05

Abgabe von Flugkraftstoffen

Bundesland Bundesland

in 1 000 Litern in 1 000 Litern

Abgabe von

 Flugturbinenkraftstoff (Jet A-1)  ................ 01

 Flugbenzin (AvGas)  ................................. 02

 Ottokraftstoff (MoGas)  ............................. 03

 Dieselkraftstoff  .........................................  04

 Sonstige Flugkraftstoffe
 Bitte benennen.

05

Abgabe von Flugkraftstoffen

Bundesland Bundesland

in 1 000 Litern in 1 000 Litern

Abgabe von

 Flugturbinenkraftstoff (Jet A-1)  ................ 01

 Flugbenzin (AvGas)  ................................. 02

 Ottokraftstoff (MoGas)  ............................. 03

 Dieselkraftstoff  .........................................  04

 Sonstige Flugkraftstoffe
 Bitte benennen.  

   05

 

Für weitere Bundesländer bitte Seite kopieren.
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071
Erläuterungen zum Fragebogen 
 Energieversorgungsunternehmen sind natürliche und 

 juristische Personen, die Energie an andere liefern, ein Ener-
gieversorgungsnetz betreiben oder an einem Energieversor-
gungsnetz als Eigentümer Verfügungsbefugnis besitzen. 

 Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die Energie (in 
Form von Gas, Strom oder ähnlichem) überwiegend für den pri-
vaten Eigenverbrauch im Haushalt beziehen. Letztverbraucher, 
deren Jahresverbrauch von Energie für berufliche, landwirt-
schaftliche oder gewerbliche Zwecke 10 000 kWh nicht über-
steigt, zählen ebenfalls zu dieser Gruppe.

 Alle bisher nicht genannten Letztverbraucher. Speziell im 
 Bereich „Öffentliche Einrichtungen“ unter anderem Schulen, 
Schwimmbäder und sonstige öffentliche Einrichtungen.

 Letztverbraucher sind natürliche oder juristische Personen, 
die Energie überwiegend für eigene Zwecke verbrauchen. Dazu 
zählt auch der Betriebsverbrauch der Energieversorgungs-
unternehmen.

1

2

3

4
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1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

https://eur-lex.europa.eu/.

071

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Beitrag zur  Gestaltung der energiepolitischen Rahmenbedingungen bei der 
Energieversorgung und dient der  Erfüllung europa- und völkerrechtlicher 
 Berichtspflichten der Bundesrepublik  Deutschland.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

Nach § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 11 EnStatG sind die Leitungen der 

auskunftspflichtig.

ihre  Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu über-

Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich 
befristete Ausnahme von der Online- Meldung vereinbart werden. Dies ist auf 

bleibt jedoch weiterhin bestehen. 

Zwangsgeld nach den  Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder 
 an gehalten werden.

 –

 –
Form  erteilt oder

 –
nutzt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet  werden.

die  Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Die Grundlage für die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig gemachten 

1 und nach 
2

Jahreserhebung über die Abgabe von Mineralölprodukten 
für das Jahr 2022 
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 Verarbeitung der freiwillig bereit gestellten Angaben jederzeit widerrufen 

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Erhebung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige statistische Amt. Für die Aufbereitung der Statistik ist das Statis-
tische Bundesamt verantwortlich. Die Kontaktdaten finden Sie unter https://
www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung

 geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen 
dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 –
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 

 –

https://
www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den gesetz-
gebenden  

Nach § 13 Absatz 2 EnStat
europa- und völkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik Deutschland 
zur 

einzigen Fall ausweisen.

Organisationseinheiten müssen von den mit Vollzugsaufgaben befassten 

und personell getrennt sein.

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur Erfüllung nationaler und 
internationaler Berichts pflichten sowie europarechtlicher Pflichten zur Ver-

ausweisen.

einheiten der Bundesnetzagentur und des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle gespeichert und genutzt werden. Diese Organisationsein-
heiten müssen von den mit Vollzugsaufgaben befassten Organisationsein-
heiten der Bundesnetzagentur und des Bundesamtes für Wirtschaft und Aus-

 Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. 

M
us

te
r!



Seite 3071

Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet 

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 
und der Statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne 

wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden.

erhalten.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung,  Statistikregister

der technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen 

Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerk-

der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

und besteht aus einer frei vergebenen laufenden Nummer. Die Identnummer 
darf in den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 
30 Jahren aufbewahrt werden. Danach wird sie gelöscht.

Die vierstellige WZ 2008-Nummer ist die Nummer des Wirtschaftszweiges 

dem der jeweilige Betrieb seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt hat.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf  Beschwerde

 –
 –
 –
 –

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen 
oder der  Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 

widersprechen.

Die Betroffenreche können gegenüber jedem zuständigen Verantwortlichen 
geltend  gemacht werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
 Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis-
tischen Amtes/des Statistischen Bundesamtes oder an die jeweils zuständige 

 Kontaktdaten finden Sie unter https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.
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